
Beschluss 
Berichtigung der Bekanntmachung eines 
Beschlusses des Gemeinsamen 
Bundesausschusses über eine Änderung der 
DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL): 
Änderung der Anlage 13 (DMP Herzinsuffizienz) 
und Anlage 15 (DMP chronischer 
Rückenschmerz) 

Vom 2. Oktober 2020 
Die Bekanntmachung eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine 
Änderung der DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL) vom 18. Juni 2020 (BAnz AT 
18.09.2020 B3) wird wie folgt berichtigt: 
In Anlage 15 der DMP-Anforderungen-Richtlinie werden in Nummer 4.2 die Sätze „Sofern zum 
Zeitpunkt der Vertragsschlüsse zu strukturierten Behandlungsprogrammen die verfügbaren 
Schulungsprogramme noch nicht evaluiert sind, dürfen diese zum Gegenstand des Vertrages 
gemacht werden, wenn spätestens mit Programmstart eine Evaluierung auf der Basis eines 
Evaluationskonzeptes eingeleitet wird, die nach längstens vier Jahren abgeschlossen sein 
muss. Die Publikation muss spätestens 18 Monate nach Abschluss der Evaluation vorliegen. 
Sobald evaluierte und publizierte Schulungsprogramme vorliegen, sollen diese in den 
Verträgen zu strukturierten Behandlungsprogrammen eingesetzt werden. Die Verträge sind 
entsprechend anzupassen. Bereits laufende Evaluationsstudien zu anderen in den Verträgen 
integrierten Schulungen können innerhalb des vorgesehenen Evaluationszeitraumes von vier 
Jahren zu Ende geführt werden. Während dieses Zeitraums können die Verträge hinsichtlich 
dieser Schulungen unverändert weitergeführt werden.“ nicht nach Satz 2, sondern nach Satz 3 
angefügt. 

Berlin, den 2. Oktober 2020 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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